Müssen bei einem Therapieantrag für eine 14-jährige beide geschiedene Eltern mit der Therapie einverstanden sein?

Eine Kollegin fragt an:

„In meinem Ausbildungsfall (KiJu) begegnet mir folgendes: Eine 14-jährige möchte eine Psychotherapie beantragen und hat das Einverständnis der Mutter und deren Unterschrift. Die Patientin will nicht, dass ihr Vater hinzugezogen wird. Die Eltern haben beide das

Sorgerecht und der Vater verweigert darüber hinaus seine Unterschrift für den Antrag.

Müssen bei geschiedenen Eltern, beide Sorgeberechtigten unterschreiben und mit der Psychotherapie einverstanden sein? Was ist, wenn eine 14-jährige ein Elternteil nicht informieren möchte (rechtlich betrachtet)? Kann eine Jugendliche selbst entscheiden, Psychotherapie zu beantragen und - wenn ja - wie ist es dann mit der Unterschrift für den Antrag und ab welchem Alter?“

Matthias Vestring, für die PKN Beschwerdebeauftragter und Ermittler in berufsrechtlichen Angelegenheiten, gibt dazu die folgende Stellungnahme ab:

Sofern beide Eltern das Sorgerecht für ein minderjähriges, unter 15 Jahren altes Kind haben, müssen sich auch grundsätzlich beide Eltern mit der Durchführung einer Psychotherapie einverstanden erklären. Missachtet ein Therapeut diesen Grundsatz, wird häufig eine Beschwerde bezüglich des Neutralitätsgebotes vom anderen Elternteil geltend gemacht. Mit

vollendetem 15. Lebensjahr sind sozialversicherte Jugendliche  berechtigt, Anträge auf Sozialleistungen in eigenem Namen zu stellen (§ 36 Abs. 1 SGBI, sog. Handlungsfähigkeit) und sind damit zur Durchführung der Therapie nicht mehr auf die Zustimmung der Eltern angewiesen. Der Leistungserbringer soll den gesetzlichen Vertreter darüber informieren, es

sei denn, übergeordnete Rechtsgüter sprächen dagegen. Nach § 10 SGB V sind die familienversicherten Kinder selbst "Versicherte" und können daher ihre Leistungsansprüche selbst verfolgen.

Sofern ein Elternteil wie vorliegend die Zustimmung allerdings bei einem unter 15 jährigen verweigert, gilt diese als verweigert. Das Elternrecht ist jedoch begrenzt durch das Wohl des Kindes. Für diesen Fall kann bei dem Vormundschaftsgericht eine entsprechende  Zustimmung zur Durchführung der Therapie eingeholt werden. Diese ersetzt dann die Zustimmung des verweigernden Elternteiles. Dieses Verfahren kann auch im einstweiligen

Rechtsschutzverfahren betrieben werden, je nach Dringlichkeit der Therapie. Grundsätzlich wird dieses Verfahren von dem anderen Elternteil zu beantragen sein, im Zweifelsfalle, dem Wohl des Kindes entsprechend, kann jedoch auch ein Therapeut bei entsprechender Dringlichkeit und Abwägung der Risiken Nutzen und Belastungen selbst das Vormundschaftsgericht anrufen. Dies wird allerdings wohl eher die Ausnahme sein und erfordert eine dezidierte auch zu dokumentierende Abwägung, damit eine Kollision mit der Schweigepflicht nicht bemängelt werden kann. 
Bezüglich der Schweigepflicht ist ansonsten zu beachten, dass nur die Jugendlichen selbst, deren Einwilligungsfähigkeit vorausgesetzt, die Therapeuten von der Schweigepflicht, auch gegenüber den Eltern, befreien können.

